
WO-BayPVG: Sechster Teil Wahl der Vertrauensperson der Beamten in Ausbildung und der nicht zum 
Stammpersonal gehörenden Beamten der Einsatzstufen bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei (§ 55)

Sechster Teil Wahl der Vertrauensperson der Beamten in Ausbildung und der nicht zum 
Stammpersonal gehörenden Beamten der Einsatzstufen bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei 


